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Versicherungsinformation nach der Informations-
pflichtenverordnung 

Stand: 01.12.2021 

InfSHU-2112 

 

1. Versicherungsunternehmen 
 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt a.M. 

Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht 
Hauptsitz St. Gallen/Schweiz 
Hauptbevollmächtigter: Dipl.-Kfm. Volker Steck 
Registergericht Frankfurt am Main HRB 39268 

USt-IdNr. DE 114106960 

 

2. Hauptgeschäftstätigkeit 
 

Unsere Hauptgeschäftstätigkeit ist der Vertrieb aller Arten der 
Schaden- und Unfallversicherung. 
 

3. Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistungen 
 

Die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistungen können 
den Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen 
sowie dem jeweiligen Antrag entnommen werden. Diese Unterla-

gen enthalten auch Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und 
Erfüllung der Leistung.  
 

4. Gesamtpreis 
 

Der Gesamtpreis – Prämie zuzüglich Versicherungsteuer – kann 
dem Antrag bzw. aus dem Angebot entnommen werden, nach 
Ausfertigung des Versicherungsscheins dem Versicherungs-
schein selbst. 

 

5. Zusätzliche Kosten 
 

Besondere Gebühren und Kosten werden mit Ausnahme der in 
den Allgemeinen Versicherungsbedingungen genannten nicht 
erhoben. Falls besondere Kosten für Telekommunikationsgebüh-

ren anfallen, die über die normalen Telefonkosten hinausgehen, 
werden diese bei der jeweiligen Nummer angegeben. 
 

6. Prämienzahlung 
 

Je nach Vereinbarung wird die Prämie monatlich, viertel-, halb-
jährlich oder jährlich oder als Einmalprämie gezahlt. Die verein-
barten Prämien müssen zum vereinbarten Fälligkeitszeitpunkt 
gezahlt werden. Falls der Versicherungsnehmer eine Einzugser-

mächtigung erteilt hat, wird der Betrag rechtzeitig von diesem 
bekannten Konto abgebucht werden. 
 

7. Gültigkeit 
 

Die Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten Angebotsinfor-
mationen (Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingun-
gen, Tarifbestimmungen und Höhe der Prämie) ist befristet auf 
längstens drei Monate, sofern nicht im Angebot ein anderer Zeit-

raum eingeräumt worden ist. 

 

 

 

 

8. Zustandekommen des Vertrages und Beginn des Versi-
cherungsschutzes 

 

Der Vertrag kommt mit Zugang des Versicherungsscheins beim 
Versicherungsnehmer zustande. Der Versicherungsschutz beginnt 

zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, sofern 
der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie recht-
zeitig zahlt. 

 

9. Widerrufsbelehrung 

 

Nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 8 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG)) steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu, über das 
wir Sie belehren müssen. 

 

Widerrufsbelehrung 
 

Abschnitt 1 

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 
 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax,      

E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen  

• der Versicherungsschein, 

• die Vertragsbestimmungen,  

 einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden All-
gemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum ein-

schließlich der Tarifbestimmungen,  

• diese Belehrung, 

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten, 

• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informati-
onen 

jeweils in Textform zugegangen sind. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Ab-
sendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 
 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 
Direktion für Deutschland 
Berliner Str. 56-58 

60311 Frankfurt a.M. 
 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versiche-
rungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit 

nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien 
zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versi-
cherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des 
Widerrufs entfällt, darf der Versicherer in diesem Fall ein-
behalten; dabei handelt es sich in Abhängigkeit der verein-

barten Zahlungsweise um einen Betrag in Höhe von 1/360 
der Jahresprämie bei jährlicher Zahlungsweise bzw. 1/180 
der Halbjahresprämie bei halbjährlicher Zahlungsweise 

bzw. 1/90 der Vierteljahresprämie bei vierteljährlicher Zah-
lungsweise oder 1/30 der Monatsprämie bei monatlicher 
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Zahlungsweise, multipliziert mit der Anzahl der Tage, an 

denen Versicherungsschutz bestanden hat. Der Versicherer 
hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 
30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten.  

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der 
Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, 
dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und ge-

zogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 
 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versiche-
rungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an ei-

nen mit dem Versicherungsvertrag zusammenhängenden 
Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender 
Vertrag liegt vor, wenn er einen Bezug zu dem widerrufenen 
Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers 

oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung 
zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine 
Vertragsstrafe darf weder vereinbart noch verlangt werden. 

 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versi-

cherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht 
ausgeübt haben. 
 

Abschnitt 2 
 

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren 
Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Infor-
mationen werden die Informationspflichten im Folgenden im 

Einzelnen aufgeführt: 
 

Unterabschnitt 
 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung 

zu stellen:  

1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlas-
sung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; an-
zugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 

2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede ande-
re Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem 
Versicherer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Per-
sonen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den 

Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung 
durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließ-
lich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-

dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deut-
lich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 

4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, ins-
besondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der 
Leistung des Versicherers; 

5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich Steuern 
und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln 

auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis meh-
rere selbstständige Versicherungsverträge umfassen soll, 
oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden 

kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die 
Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen; 

6. a) gegebenenfalls zusätzlich anfallende Kosten unter Anga-
be des insgesamt zu zahlenden Betrages sowie mögliche 

weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, die nicht über den 
Versicherer abgeführt oder von ihm in Rechnung gestellt 
werden; 

 b) alle Kosten, die Ihnen für die Benutzung von Fernkom-
munikationsmitteln entstehen, wenn solche zusätzlichen 

Kosten in Rechnung gestellt werden; 

7. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, ins-
besondere zur Zahlungsweise der Prämien; 

8.  die Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung ge-
stellten Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote, insbesondere hinsichtlich des Preises; 

9. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbe-
sondere über den Beginn der Versicherung und des Versi-

cherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der 
der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts 
sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe-
sondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegen-

über der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen 
des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, 
den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen 

haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-
tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen 

einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

11. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 

12. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu 
den vertraglichen Kündigungsbestimmungen einschließlich 
etwaiger Vertragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Über-
mittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der All-

gemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 
Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalte-
ten Form; 

13. die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, deren Recht 
der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen 

vor Abschluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

14. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklau-
sel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über 
das zuständige Gericht; 

15. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in 
diesem Unterabschnitt genannten Vorabinformationen mit-

geteilt werden, sowie die Sprachen, in denen sich der Versi-
cherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation 
während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen; 

16. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtli-
chen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gege-
benenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei 
ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für 

Sie, den Rechtsweg zu bestreiten, hiervon unberührt bleibt; 

17. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde so-
wie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichts-
behörde. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 
 

 

10. Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages 
 

Vertragsbeginn und Laufzeit des Vertrages können dem Antrag 
bzw. dem Angebot entnommen werden, nach Ausfertigung des 
Versicherungsscheins dem Versicherungsschein selbst. Weitere 
Angaben enthalten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 

11. Beendigung bzw. Kündigung des Vertrages 
 

Angaben zur Beendigung und Kündigung des Vertrages enthalten 

die Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 

 

12. Anwendbares Recht 
 

Für den Versicherungsvertrag gilt deutsches Recht. 
 

Die Gerichtsstände für Klagen aus dem Versicherungsvertrag 
ergeben sich aus den Allgemeinen Versicherungsbedingungen. 
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13. Vertragssprache 
 

Die Vertragssprache ist deutsch. 
 

14. An wen können Sie sich wenden, wenn Sie mit uns 
einmal nicht zufrieden sind? 

 

Wenn Sie mit unserer Entscheidung nicht zufrieden sind oder eine 
Verhandlung mit uns einmal nicht zu dem von Ihnen gewünschten 
Ergebnis geführt hat, stehen Ihnen insbesondere die nachfolgen-
de Beschwerdemöglichkeiten offen. 

 

Versicherungsombudsmann 
 

Wenn Sie Verbraucher sind, können Sie sich an den Ombuds-
mann für Versicherungen wenden. Diesen erreichen Sie derzeit 
wie folgt: 

 
Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 
10006 Berlin 
E-Mail:  beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Internet:  www.versicherungsombudsmann.de 
 

Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhängige und 
für Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Wir 
haben uns verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren teilzuneh-

men. 
 

Wenn Sie Verbraucher sind und diesen Vertrag online (z. B. über 
eine Webseite oder E-Mail) abgeschlossen haben, können Sie 

sich mit Ihrer Beschwerde auch online an die Plattform 
www.ec.europa.eu/consumers/odr wenden. Ihre Beschwerde 
wird von dort an die zuständige außergerichtliche Streitschlich-

tungsstelle weiter geleitet. 

Versicherungsaufsicht 
 

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Mei-
nungsverschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können 
Sie sich auch an die für uns zuständige Aufsicht wenden. Als 

Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bun-
deanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die derzeitigen Kon-
taktdaten sind: 

 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 

Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
E-Mail: poststelle@bafin.de 
Internet: www.bafin.de 

 

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und 
einzelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden kann. 
 

Rechtsweg 
 

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den Rechtsweg zu bestrei-
ten.  
 

Unser Beschwerdemanagement 
 

Unabhängig hiervon können Sie sich jederzeit auch an uns wen-
den. Unsere interne Beschwerdestelle steht Ihnen hierzu zur 

Verfügung. Sie erreichen diese derzeit wie folgt: 
 
Helvetia Versicherungen 

- Zentrale Beschwerdestelle - 
Berliner Str. 56-58 
60311 Frankfurt a.M. 

 
 

 


